
Am Gericht

Verfassung for Future
Die Klimakrise bekämpfen wollen, konkrete Massnahmen 
aber aufschieben? Das geht nicht, urteilt das deutsche 
Verfassungsgericht. Warum dieser Entscheid bahnbrechend 
ist.
Von Yvonne Kunz, 18.08.2021

Am besten lesen Sie ihn selbst, den einstimmig gefällten Beschluss des Er-
sten Senats am deutschen Bundesverfassungsgericht vom 24. März 2021. 
Anders als viele juristische SchriTen ist dieser xeLt auch üaien zur Abend-
lektGre auf dem Sofa wärmstens empfohlen.

Wer glasklare Redankengänge in langen, aber wohlproportionierten Sät-
zen schätzt, kommt voll auf die öechnung. Es ist von sonderbar brutaler 
Sch:nheit, wenn sich acht h:chste öichterinnen hinsetzen und sich mit 
dem Klimawandel beschäTigenF als Sachverhalt, der diesem Uall zugrun-
de liegt. Hnd wem die Schrille, die Dumpf- und Dummheit des derzeiti-
gen :Zentlichen Diskurses zu den grossen 7erausforderungen unserer –eit 
manchmal zu viel wird, Jndet in diesen P2 Seiten öuhe.

Es ist mentale Wellness, wenn sich ausgewiesene Verfassungsrechts-
eLpertinnen  mit  gr:sster  Sorgfalt  zu  fundamentalen  ResellschaTs-
konzepten äussern y statt Cournalisten und Äolitikerinnen oder, gerade 
besonders ermGdend, die Ureiheitsevangelisten und 7obb9-Verfassungs-
hGterinnen der 6orona-5ra.

Ort: Bundesverfassungsgericht Karlsruhe
Zeit: Beschluss vom 24. März 2021, verkGndet am 2/. April 2021
Fall-Nrn.: 1 Bvö 28(8)1;, 1 Bvö P;)20, 1 Bvö /8)20, 1 Bvö 2;;)20
Thema: Klimaschutz

Äaukenschlag,  Meilenstein,  SensationF  Der  Beschluss  des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts «BVerfR» gilt als das Klimaurteil schlechthin. 
Als historisch wird es eingestuT, rundumO in Uachkreisen, in den Medien 
und in der Äolitik. Als epochal, revolutionär, gar postkolonial. Die Karlsru-
her öichter hätten die Ureiheit befreit, schrieb NDie –eit3. Hnd dabei laut 
NVerfassungsblog.de3 en passant eine Staatsphilosophie des international 
solidarisch handelnden Staates entworfen. 

Selbst jene, die in solche Cubelarien nicht einstimmen wollten, nannten das 
Hrteil aus Karlsruhe immerhin innovativ und ambitioniert.
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Es beginnt soF 

Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG (Grundgesetz) schliesst den Schutz vor Beeinträchtigungen grund-
rechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich von wem und 
durch welche Umstände sie drohen. Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende 
Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesund-
heit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen.

Aus: Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021.

Es ist der erste von fGnf üeitsätzen, die dem Hrteil vorangestellt sind. Das 
Rericht sagt also klipp und klarF Klimaschutz ist Rrundrechtsschutz.

Was im Alltag schnell dahingeredet ist, arbeitet das Bundesverfassungs-
gericht akribisch heraus. Abgeleitet aus Art. 20a des Rrundgesetzes, wo 
der Schutz der natGrlichen üebensgrundlagen seit 1//4 als Staatsziel-
bestimmung festgeschrieben ist, erkennt das Rericht einen verfassungs-
rechtlich verbindlichen und gerichtlich GberprGIaren AuTrag zum Klima-
schutz. 

Derselben üogik folgten schon viele Klimaklagen, mit denen sich Ärivat-
personen und Örganisationen weltweit gegen die mangelnde BereitschaT 
ihrer öegierungen zu entschlossenen Massnahmen gegen die Klima-
erwärmung juristisch zur Wehr setzten.

Doch so weit gedacht wie die öichterinnen in Karlsruhe hat sie noch nie-
mand.

KüngiGe oeneratisnen czhütDen
Der erste üeitsatz, und das ist der 6lou des Hrteils, endet nämlich soF 
Die Schutzp!icht des Staats kann eine Schutzverp!ichtung auch in Be-
zug auf kGnTige Renerationen begrGnden. Mit diesem generationen-
Gbergreifenden Blick auf die Rrundrechte hat das Rericht unter dem Vorsitz 
von Stephan 7arbarth einen neuen gedanklichen Weg eingeschlagen.

Bisher scheiterten ähnliche Klagen nämlich oT am Uehlen einer Nunmit-
telbaren BetroZenheit3. Diese ist im engen rechtlichen Sinn in Bezug auf 
den Hmweltschutz derzeit in kaum einem Uall gegeben. Üoch ist, zumin-
dest in unseren Breitengraden, schwierig zu benennen, inwiefern jemand 
aufgrund eines bestimmten Hmstands durch den Klimawandel in seinen 
Rrundrechten beeinträchtigt ist. CGngere Kläger k:nnen nur die BefGrch-
tung anbringen, dass sie in –ukunT einschneidenden Veränderungen aus-
gesetzt sind, die ihre Ureiheiten stark einschränken werden.

Diesen Ansatz hat das Bundesverfassungsgericht aufgegriZen y und ver-
schärT. Denn es sagt auch das klipp und klarF Klimaschutz ist Klima-
neutralität. Einen anderen Schluss lasse der wissenschaTliche Kenntnis-
stand nicht zu. Üetto null bis 20(0 gemäss Äariser Abkommen wird in 
Deutschland damit faktisch in den Verfassungsrang gehoben.

Der durch das Rericht zu behandelnde Klagegegenstand war das deut-
sche Klimaschutzgesetz, das nach langen Streitereien 201/ verabschiedet 
wurde. DiesbezGglich stellt das Rericht nun festF Mit den darin gesteckten 
öeduktionszielen erfGllt die Bundesregierung ihren verfassungsmässigen 
SchutzauTrag nicht zur RenGge, insbesondere gegenGber kGnTigen Re-
nerationen.
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Denn das heutige Resetz fGhre dazu, dass das 6Ö2-Budget ab 20O0 weitest-
gehend ersch:pT sei, wenn man das in Äaris festgelegte –iel der Begrenzung 
der Erderwärmung auf m:glichst 1,(, aber zwingend auf 2 Rrad Gber dem 
vorindustriellen Üiveau einhalten wolle. Daraus folge, dass ab 20O0 immer 
gravierendere EingriZe in die Rrundrechte n:tig wGrden.

Pm Kern der gerichtlichen Argumente steckt also weniger die Refahr fGr 
kGnTige Renerationen durch den Klimawandel an sich «ELtremwetter-
ereignisse etwa», sondern es geht um die Massnahmen, die n:tig sind, um 
die Erderwärmung zu bremsen und deren Uolgen zu mildern.

Üichts tun heute, sagt das Bundesverfassungsgericht, bedeute fGr die Men-
schen der –ukunT eine vor der Verfassung nicht zulässige Beschneidung 
der RrundrechteF NÄotenziell betroZen ist praktisch jegliche Ureiheit, weil 
heute nahezu alle Bereiche menschlichen üebens mit der Emission von 
xreibhausgasen verbunden sind und damit nach 20O0 von drastischen Ein-
schränkungen bedroht sein k:nnen.3

UGr das Rericht geht schlicht nicht an, dass man sich kurzfristig un-
ter vergleichsweise milder öeduktionslast grosse xeile des 6Ö2-Budgets 
genehmigt, wenn dadurch nachfolgende Renerationen ihre natGrlichen 
üebensgrundlagen nur mit radikaler Enthaltsamkeit bewahren k:nnen.

Salopper ausgedrGcktF Es ist nicht in Ördnung, wenn wir in den –wanziger-
jahren auf unser öecht pochen, fGr jede Äart9 ein neues Kleid zu kaufen, 
dreimal im Cahr im Billig!ieger in den SGden zu jetten, immer gr:ssere SHV 
zu fahren und im Winter mit gGnstigem Ql und Ras das traute 7eim zu 
heizen y wenn das ab den Dreissigerjahren zu Einschränkungen der öeise-
freiheit, der Berufsfreiheit, der WirtschaTsfreiheit, im schlimmsten Uall gar 
zu Versorgungskrisen und Verteilungskämpfen fGhrt.

Das Karlsruher Hrteil erwähnt eLplizit die M:glichkeit massiver Ulucht-
bewegungen oder gewaltsamer Kon!ikte, wenn sich der Wettstreit um 
Wasser, Üahrungsmittel und Weideland verstärkt.

äie KlpGerinnen
NWPö 7ABEÜ REWÖÜÜEÜRRR3 twitterte üuisa Üeubauer, Urontfrau der 
deutschen Urida9s-for-Uuture-Bewegung, am xag der Hrteilspublikation. 
UGr die Klimaschutzaktivistin, Autorin und Äodcasterin war das Hrteil eine 
Nriesige Sberraschung3, wie sie im xV-Pnterview mit der AöD sagte.

Auf verschiedenen Kanälen war der ebenso verblGTe 1P-jährige SchGler 
und Urida9s-for-Uuture-Aktivist üinus Steinmetz aus R:ttingen zu h:ren. 
Auch er hatte nicht mit dem Erfolg der Klage gerechnet. Entsprechend sei 
die Stimmung im üager der Klimajugend nach dem Karlsruher Hrteil Nir-
gendwo zwischen totaler Euphorie und einem tiefen RefGhl von Bestäti-
gung3.

Üeubauer  war  die  bekannteste,  Steinmetz  der  jGngste  der  neun Uri-
da9s-for-Uuture-Aktivistinnen,  in  deren  Üamen  die  insgesamt  vier 
Verfassungsbeschwerden eingereicht wurden. Konkret haben sie vor al-
lem zwei öechte eingefordertF das :kologische EListenzminimum und 
eine menschenwGrdige –ukunT. Hnd sie wollen xaten sehenF Die Bundes-
regierung  habe  es  mit  den  bisherigen  Klimaschutzmassnahmen  un-
terlassen,  die  Pnteressen der  Kläger  ausreichend zu gewichten y das 
Klimaschutzgesetz mGsse deshalb Gberarbeitet werden.

SprichF verschärT.
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Hnter den Klägerinnen waren auch mehrere schon heute vom Klimawandel 
DirektbetroZene wie die Agronomie-Studentin Sophie Backsen und ihre 
BrGder von der nordfriesischen Pnsel Äellworm. Dort wollen sie dereinst 
den elterlichen Biohof Gbernehmen y doch stellen sie die zunehmen-
de xrockenheit im Sommer und wachsende Entwässerungsprobleme auf-
grund des steigenden Meeresspiegels vor grosse 7erausforderungen, bei 
denen sie sich vom Staat nur unzulänglich unterstGtzt fGhltenF NMan kann 
doch nicht einfach immer noch h:here Deiche bauenR3

Weiter geh:rten auch 1( junge Menschen aus Üepal und Bangladesh 
zur KlägerschaT. Dass sie vom Bundesverfassungsgericht Gberhaupt als 
beschwerdebefugt anerkannt wurden, ist wegweisend in Bezug auf die Ura-
ge, wer warum gegen die deutsche Klimapolitik klagen kannF alle natGrli-
chen Äersonen, die durch spätere Massnahmen in ihren Ureiheitsrechten 
beschränkt sein k:nnten.

Den Karlsruher Entscheid zu erwirken, sei ein xeameZort gewesen, sagt 
Anwalt öemo Klingler, der zwei der vier Klagen vertreten hat. Pm 7inter-
grund mitgeklagt hatten, vertreten durch Uranziska 7ess und UeliL Ekardt, 
verschiedene Verbände und ÜRÖs, welche laut Klingler die Uacharbeit ge-
leistet hättenF unter anderem Rreenpeace, der Bund fGr Hmwelt und Üatur-
schutz Deutschland oder der Solarenergie-U:rderverein. Als juristischen 
Äersonen hat ihnen das Verfassungsgericht jedoch die Klageberechtigung 
abgesprochen.

äie oeGencVieler
WidersprGchlich, wenn nicht absurd muteten manche öeaktionen von Äo-
litikern an, die sich nach dem Hrteil kaum einkriegten vor Begeisterung y 
obschon sie gerade eine schon fast demGtigende Schlappe kassiert hatten. 
So twitterte 6DH-WirtschaTsminister Äeter Altmaier, es sei ein Ngrosses 
Hrteil3 fGr den Klimaschutz und die Nöechte der jungen Menschen3.

Die Antwort des xwitter-Accounts von Urida9s for Uuture folgte umgehendF 
NEs ist dein Resetz, Äeter.3

Die Bundesregierung hatte Gber ihre öechtsvertreter sämtliche Klagen 
pauschal als unzulässig und unbegrGndet bestreiten lassen. Es fehle der 
taugliche Beschwerdegegenstand. Man sei auf Kurs. Die konkret von den 
Klägerinnen geforderten öeduktionsziele basierten auf den Sachstands-
berichten des Pntergovernmental Äanel on 6limate 6hange, zu DeutschF 
Weltklimarat. Hnd die Sachbestandsberichte bez:gen sich nur auf ein 
globales 6Ö2-öestbudget y ohne dieses auf einzelne Staaten herunter-
zubrechen. Daraus eine Verp!ichtung fGr Deutschland abzuleiten, sei des-
halb verfehlt.

Hnd selbst das vom Weltklimarat festgelegte globale öestbudget wurde von 
der Bundesregierung infrage gestelltF Es sei zwar wissenschaTlich fundiert, 
aber mit erheblichen Hnsicherheiten behaTet.

äie uerV,izhtdnGW mit Cem Hsrct face Dd rezhnen
Auf diesen Einwand antwortet das Bundesverfassungsgericht in üeitsatz-
 2bF 

Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursachen-
zusammenhänge, schliesst die durch Art. 20a GG dem Gesetzgeber auch zu-
gunsten künftiger Generationen aufgegebene besondere Sorgfaltspflicht ein, 
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bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler 
Beeinträchtigungen zu berücksichtigen.

Aus: Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021.

Das Rericht sagt damit klipp und klarF Sorgfaltsp!icht heisst hier, mit dem 
Worst 6ase zu rechnen, nach Massgabe des jeweils aktuellen Sachstands-
berichts des Klimarats. Hnd der ist bekanntlich gemäss dem erst kGrzlich 
«und nach dem Hrteil» erschienenen sechsten BerichtF way worse.

–u den Klägern aus dem Uernen Östen sagt das RerichtF Sie seien we-
gen allfälliger Rrundrechtsverletzungen durch in Deutschland beschlosse-
ne Massnahmen nicht direkt betroZen y womit ihre Klage scheiterte. Al-
lerdings macht das Rericht gleichzeitig klarF Klimaschutz muss durch in-
ternationale Kooperation auf v:lkerrechtlicher Ebene erreicht werden. Hnd 
dabei darf die Hntätigkeit anderer Staaten keine Entschuldigung fGr eigene 
Säumnis sein.

Das Rericht greiT auch dem vorwiegend rechts der Mitte auUommen-
den Argument vor, wonach sich die Klimafrage bald durch technologische 
Massnahmen werde l:sen lassen. Dass, anders gesagt, das 7erunterfahren 
des 6Ö2-Ausstosses durch Verbrennung fossiler Energieträger kGnTig gar 
nicht mehr dieselbe Dringlichkeit haben werde. Hnd dass dank all dieser 
noch zu entwickelnden xechnologien der Klimaschutz m:glicherweise viel 
billiger und einfacher werde. KurzumF dass sich die kommenden Renera-
tionen gar nicht einschränken werden mGssen. Alles halb so wildR

DiesbezGglich schliesst sich das Rericht, seiner eigenen Worst-6ase-Vor-
gabe folgend, den Bedenken des Weltklimarats anF Der Einsatz von sol-
chen xechnologien gelte derzeit «zumindest in einem gr:sseren Hmfang» als 
schwer realisierbar y in puncto wirtschaTlicher öentabilität, technischer 
Machbarkeit, internationaler Koordinierbarkeit.

äie badcad–Gawe erleCiGt k dnC D*ar Daz+iG
Ansonsten aber Gbt sich der Beschluss trotz allem Begleit-Bombast in 
–urGckhaltung. Auch wenn weniger euphorische Kommentare unken, die 
NApokal9ptiker aus Karlsruhe3 hätten mit ihrem Entscheid das Uundament 
einer Qkodiktatur gelegt.

So spricht das Rericht die Bundesregierung der eingeklagten Hnterlassung 
der Schutzp!ichten eben gerade nicht fGr schuldig. Es hält bloss fest, 
dass die bisherigen Bestrebungen in Bezug auf kommende Renerationen 
nicht ausreichten. Die öichterinnen formulieren auch keine konkreten 
öeduktionsziele, vielmehr verp!ichten sie die öegierung formell nur, die 
Emissionsreduktionsziele fGr die –eit nach 20O0 schon bis Ende 2022 statt 
erst bis Ende 202( genau festzulegen. 

Hnd siehe da, diese 7ausaufgabe erledigte die deutsche öegierung innert 
Wochen nach Bekanntgabe des Karlsruher Beschlusses. Hnd sie ist dabei 
sogar weiter gegangen als erwartetF Deutschland will 204( 6Ö2-neutral sein. 
Üicht erst 20(0.

Illustration: Till Lauer
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